
Halle an der Saale, F 

Was kann kommunale 
Gleichstellungspolitik leisten? 

Zu den Aufgaben der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten. 



Halle (Saale), Gleichstellungsbeauftragte 

Gesetzliche Grundlagen der institutionellen 
Gleichstellungsarbeit 

 1. Grundgesetz, Art. 3, Abs. 2 

 ”Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.” 

  

2. Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt , Art. 34 

 (Gleichstellung von Frauen und Männern) 

 ”Das Land und die Kommunen sind verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft durch geeignete Maßnahmen zu fördern.” 

 

3. Frauenfördergesetz (FrFG) des Landes Sachsen-Anhalt,  

        § 15 Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

        § 18a Gleichstellungsbeauftragte in den Kommunen  

 

 2 



Halle (Saale), Gleichstellungsbeauftragte 3 

                                                                            

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                         

 

   

                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                       

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014 
  
§ 78 
Gleichstellungsbeauftragte 
  
1. Kommunen, die nicht Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden sind, haben zur Verwirklichung des 

Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern eine Gleichstellungsbeauftragte zu 
bestellen; das Nähere regelt die Hauptsatzung. 

 
1. In Kommunen mit mindestens 25.000 Einwohnern ist die Gleichstellungsbeauftragte hauptamtlich tätig. In 

Kommunen mit weniger als 25.000 Einwohnern wird eine in der Verwaltung hauptberuflich Tätige mit der 
Gleichstellungsarbeit betraut, die zur Wahrnehmung dieser Aufgabe von ihren sonstigen Arbeitsaufgaben 
entsprechend zu entlasten ist. In Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden werden die Aufgaben der 
Gleichstellungsbeauftragten von der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde wahrgenommen. 
 

2. Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar dem Hauptverwaltungsbeamten unterstellt. Bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit ist sie nicht weisungsgebunden. 
 

3. Die Hauptsatzung hat zu bestimmen, dass die Gleichstellungsbeauftragte an den Sitzungen der Vertretung 
und der Ausschüsse teilnehmen kann, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. Ihr ist in Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches auf Verlangen das Wort zu erteilen. 
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Strukturelle Eingliederung in Halle (Saale) 
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o Geschäftsbereiche 

o Der Oberbürgermeister 

 Referat für Grundsatzangelegenheiten 

 Büro des Oberbürgermeisters (010) 

 Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (801) 

 Dienstleistungszentrum Integration (802) 

 Migration und Integration (802.1) 

 Umzugs- und Betreuungsmanagement (802.2) 

 Gleichstellungsbeauftragte 

 Seniorenbeauftragte der Stadt Halle 

 Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

 Kinder- und Jugendbeauftragter 

 Dienstleistungszentrum Klimaschutz (201) 

 Gesamtpersonalrat, Personalrat Stadtverwaltung u. Schwerbehindertenvertr. (011) 

 Fachbereich Rechnungsprüfung (14) 

 Fachbereich Recht (30) 
Fachbereich Sicherheit (37) 
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2. Die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten  

        in Halle (Saale)    

 

2.1 Aufgaben nach FrFG  LSA 

 

Die auf dem Aufgabenkatalog basierenden, durch die Gleichstellungsbeauftragte 

wahrgenommenen Aufgaben lassen sich wirkungsbezogen in zwei Bereiche gliedern und stellen 
einen Mindeststandard der Aufgabenzuordnung dar. 

 

Gleichstellungsarbeit  

 

            Für Politik und Verwaltung                                 Für die Einwohnerinnen und Einwohner   



 

2.2   Aufgaben nach kommunalrechtlichem Auftrag  

 

Gemäß § 10 der Hauptsatzung der Stadtverwaltung wurden der 
Gleichstellungsbeauftragten folgende Aufgaben übertragen: 

 

• den Stadtrat, die Ausschüsse sowie den Oberbürgermeister in allen 
Gleichstellungsfragen zu beraten 

• im Innen- und Außenverhältnis zur Verwirklichung kommunaler 
Gleichstellungspolitik beizutragen 

• im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister eigene 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben 

• das Recht, an allen Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
teilzunehmen 

• Rederecht in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs 
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Netzwerk bei Gewalt in sozialen Nahbeziehungen 

9 

                                                                            

                                                                                  Interventionsstelle ( Stadt Halle + S-A Süd) 

 

Frauenschutzhaus Halle (Saale)                                                                                        ProMann-Beratung/Training 

     + ambulante Beratung                       Kolleginnen GSB                                                                                                                   

                                                                

 

 

                              Polizei                                                                                                                         FB  Sicherheit 

 

 

 

                                                                                                                                                   Flüchtlingsfrauenhaus S-A             

                         Weißer Ring e.V. 

 

                                                                                        Wildwasser Halle e.V. 

Kommu-
nale GSB 
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Halle (Saale), Gleichstellungsbeauftragte 

Wenn wir eine Gesellschaft schaffen wollen, die auf Verantwortung und Gerechtigkeit 
beruht,  

müssen Lokal- und Regionalregierungen die Genderdimension in ihrer Politik,  

Organisation und praktischen Arbeit umfassend berücksichtigen.  

 

In der Welt von heute und morgen ist eine 

echte Gleichstellung von Frauen und Männern auch der Schlüssel zu unserem 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg – nicht nur auf europäischer oder 

nationaler Ebene, sondern auch in unseren Regionen, Städten und Gemeinden. 
(aus  der Europäischen Charta zur  Gleichstellung von Frauen u. Männern auf kommunaler Ebene)  
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